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I.

Montags , den2Z . Octob . 1758 .

I . Gerichtl. Proclam. und Publicat .
tann auf des Oltmann Thien , zur Ape weyl . Schwiegervaters Jo -
^ Hann Vogts oder Thien , imgleichen Gerd und Johann Thien Nah¬

men annoch verschiedene Poste in hiesigen Aper Pfand - Protvcvllis
sich ingroßiret finden , nach des Oltmann Thien Anzeige aber keine an¬
dere als des Gerd Wilcken , Oltmann OHIeroggenKinder , Edeweg-
m Kirche , und Eitert Bullenhagen Erben , Jngroßato ihn und seine
Frau weiter angehen ; und er dahero um ein Proclama gebeten , daß
alle und jede , welche ausser ltzv bemeldetenCreditvren aus denen auf
des weyl. Johann Thien oder Vogts , imgleichen auf Gerd und Jo¬
hann Tlsien Nahmen offen stehenden Jngrossatis an ihn und seine
Frau etwas zu fordern haben mögten , sich damit bey hiesigem Land¬
gericht angeben sollen ; Als werden demnach diejenigen , so aus gedach¬
ten JngroHrtis an Oltmann Thien und dessen Ehefrau Güther eini-
gen Anspruch zu haben vermeinen mögten , hiemit auf den i z . Nov .
vembladet, sich alsdenn gebührend rn melden , und ihre Angabe zu



bescheinigen , unter der Verwarnung / daß sie nach Ablaufs diesesTsr -
muri wieder Oltmann Thien und dessen Ehefrau nicht weiter gehöret,anch dasJngrossatum inRegard dieser für erloschen geachtetwerdewjW .

Nencnbnrg den - z . Oct . 17s8 . . König !. Dannemarckl . verordnetes
Landgericht Hieselbst . v. Dincklage .

2« Es hat derHr . Conferenz-Rath und Amtmann vMÄlefcldt, von seinem, iiu
neu eingedcichten 'Atenser Groden belesenen -adelich freien Guck Nor¬
denhamm , s Jück 5 Ruthen an Meinen Cornelius , und 7 Zück 19
Ruthen an Alert Alers verkauft. Den s . Decemb . a . c. ist dieAnga -
be auf hiesiger Königl . Regierungs -Cauzeley.

z . Cs hat Johann Hinrich Bachhnes , zu Hiddigwarden einen Kamp Landes,von ohngefchr anderthalb Morgen , der strenge Kamp genannt , an Jo¬
hann Hinrich Becker, - zu Warfleth verkaufft. Die Angabe ist den
21 . Nov . a . c. beym Delmenhvrstischen Landgericht.

4 . Es entstehet über Gerd Decker , und dessen Ehefrau , zum Jaderbergs', der
Vogtey Jade , sämtliche Güther Schulden halber beym Reuenburgi -
schen Landgericht ein Concurs - i ) Angabe den 20 . Nov . a . c. 2)
Deduct . den 27 . ejusd . z) Priorität - Urthel den s Decemb . 4 ) Ver¬
gantung oder Löse den 19 . dito.

5 . Es entstehet wiederOltmann Sefte Eilers , iho dessen Witkwe , zu Edewecht,in der VogteyZwischenahn , sämtliche Güther , Schulden halber , beym
Neucnburgischcn Landgericht, ein Concurs . 1 ) Angabe den rz . Nv -

. veinb. a . c. 2i Deduct . den 20 . ejusd . z) Priorität - Urtel den 2-8,dito . .4) Vergantung oder Löse den 12 . Decemb .
<. Das Aufeisen der Stadts - Pfänder in den hiesigen Stadts - Graben vor

den iustehenden Winter soll am 7 . Nov . a . c . Vormittags auf - hiesi¬
gem Rathhause öffentlich an den mindestfodernden ausgedungen werden.

II. Privatsachen.
i . Der Herr General Kricgs-Commissaire HMchs ist gewillet , feine imNusth -

ftlde in der Voigtei ) Hammelwarden belcgene Kötercy am 7 . Nov . in
Addick Gröpers Wtrthshause zu Oberhammelwarden aus der Hand
zu verkauffen oder zu verhcur

'
cn. Die Liebhaber können sich also ent¬

weder an gedachtem Tage undOrte , oder auch vorher bei- dem Hn . Can -
zelcy'Rath Greif zu Oberhammelwarden melden , und nach Gefallen
conkrabiren , auch wenn hinlänglich gebothen wird , sofort den Zuschlag
gewärtigen . Wobey zur Nachricht angefügt wird , daß gegen An¬
weisung hinlänglicher Sicherheit der halbe und , wenn es verlangt wird,auch der ganzeKaufschiWg gegen 4 proc. Zinsen vorerst z Jahre stehe »
bleiben kann.



2 .
'
Hinrich Gerdts auf dem EsenshammerGron küsset bekannt machen , daß ihm

den ' 2. dieses eine schwarzbraune Stuke.,
'
üngefchr 6 bis 7 Jahr alt von

seinem Lande weggekommcn ist ; Wer -hievonNachricht geben kann, Wolke
solches den ihm meiden ; er soll vor seine Mühe belohnet werden .

z . -Die FrauWittwc Raschen , ist gesonnen , ihr auf der Achtern Strassen be¬
lesenes neuerbautes Wohnhaus unter der Hand zu verkauffen; wer al¬
so Belieben hat , solches Haus an sich zu kaufen , kan sich bei) der FrauWittwe Raschen innerhalb 14 Tagen melden , und mit ihr selbstaccordiren.

4 . Es sind von des Neucnburgischen 'Armenhauses Capitalen, 422 Rthlr. gegen
6 proc . zu belegen. Wer dieselbe verlanget / kann sich bey demVerwal ,' ter daselbst melden.

5 . Henrich Pfiengsten ist vor 14 Tagen ein Ochse braunfprencklicht von Kopf,
entstrichen ; er ist auf dem linken Horn Mit O l k gemerkt, und auf der lin¬
ken Seite ist n I' geschoren . Wer davon Nachricht zu geben weis , wolle
sich bey dem Gastwirts) Johann Ernst Addicks in derOevelgönne Melden ;
er soll vor seine Mühe dankbahri .ich bezahlet werden.

6 . Der Herr Canzeley - Rach Greif ist entschlossen , sein zu Hollwarden in der
Voigtey Burhave belegemsMter Haus nebst dem dazu gehörigen Werfe

' aus derHand zu verkaufen oderverhcuren . Wer also zu den einen oder andern
Lust undBelieben hat,derselbekann sich am 8 Nov. inUffo vonEssenWirths-
hause cinfinden, und nachGefallen kauften oder heuren, und falls der künftige
Käufer den Kauf- Schilling entwederzumTheil oder auch ganz auf Zinse zu
behalten Lust haben sollte ; so kann und soll demselben vorerst zJahre lang
gegen Anweisung hinlänglicher Sicherheit und 4 procent gefnget werden.

7 . Die Jahder Kirchjnraten haben 4 a s 22 Rthlr . in kleinen Capitalen zinsbar
und gegen Anweisung hinlänglicher Sicherheit zu belegen.

T . Jürgen Lammers zumJahderberge, istinderNachtvom12 . auf den i z . Oct.
ein zweyjährig Mutterpferd vorn Lande gekommen, schwarz von Farbe und
fremd vonKopf, vor welchen ein weisscs Zeichen. stehet Wer davonNachricht
zu geben weis , wolle sich entweder bey ihm- selbst , oder bey denr HerrnConrad Wachteudorf Hieselbst melden ; er soll vor seine Mühe dankbahr,
sich bezahlet werden.

9 . Es sind unterschiedliche Capitalien von 22 2s 52 bis , 22 Rthlr . von denen

thun kann, wolle sich bey LeuenKirch-Juratrn, Cord Vögel, und Carsten
Koopman daselbst melden.

' ' '
io. Demnach die Eigenthümer der Mser und Wührwürder Sande gewillet

sind , sothane Sande mit Belegung eines gewissen jährlichen Canonis
oder auch ohne einen Canon - nachdem sich hiezu Aebhabere finden wer-



de« zu verkauffen ; allenfalls , auch den K^ uf -^ chiMng zu 7 proc. zinsbar
stehe» zu lassen . Sö können diejenige , welche ein oder ander Parch da¬
von zu erhandeln gewillet sind , sich entweder bey dem Herrn Justiß -Rath
Wardenburg , oder auch bey dem UntervfficierBümmerstedezu Roten¬
kirchen^ in denen nechsten - ssTagen melden , die Conditiones vernehmen
und nach Gefallen accordirey. Oldenburg den 22 . Oct . 175 8.

WitBürgermeistere und Ralh dek Stadt Oldenburg , Unfern Bürgern und Fnhrleutelr biemic . tbu »
kund und r» wissen . Denurach im Auffuhren des Getraydigs und anderer Maaren bevm Stau ,
allerhand Unordnungen bisher » bey den Fuhrleuten -cmgeriffen, und alles gütlichen AnmadnenS
ungeachtet ihrer viele , sich nicht wehen lassen , sondern in schädlicher Unordnung verharren
wollen ; 'So haben wir zu Beförderung des gemeinen Bestens , Verhütung desorglicher Schlü --
gerey ^ greulichen Fluchens und Schwcrehs, , nachgehende Ordnung mäuniglichen zur gewissen
Nachnchtickg aögerrdet , schriftlich begreifen und aufsescn lassen . - ) Allen Fuhrleuten so »

stehen , beym Stau die daielbst angebrachte und verhsudene Maaren auszuführctt rü EL
soll aber .einieder , deobeym Stau die Maaren aufführen will , zu rechter Zeit mit sertiaem
Wagen ussd Pftchei , sich elu - und alsbald er ankömrnt , also in die Ordnung , wie vvrMers
gebräuchlich , stellt « , daß er demjenigen , so für ihm alda gewesen, folge , und nicht für die
andere Anwesende sich emdrmge , bey Straffe > Marck, ?) Niemand soll hinführv ledi¬
ge Wagen ohne Pferde in die Ordnung schieben , oder bringen , oder auf dieselbe etwas ru
laden sich unternchiien , beh Straffe i Marck . 4 ) Niemand soll auch ledige Wagen oder Schlit¬
te » auf der Schlacht stchsnchaben , sondern da ledige Wagen oder Schlitten darauf besmidcn,
die Ueberfuhrer . mit eintm Marck gestraft werken 5) Ein jederFuhrmann soll den Bürgern
auch Ausheimijchei , die Waarrn , wohin er sie haben will , ohnweigerlich führen bey Straffe
2 Marck 6) Mann keine Maaren vorhanden , und aiihnführen styn , soll Niemand Wagen
oder Schlitten auf der Schlacht stehen haben , bey Bruche 1 Marck . 7) Mit entlebneren
Pferden soll niemand fahren bey Straffe , Marck . 8) Mit einem Pferde und Wagen , soll
Niemand , zur Verhütung der -daraus entstehenden Unordnung , fahren , bey Straffe 1 Marck
S) War 4 Pferde hat , mag mit 2 Wagen fahren , doch also, daß er für jeden Wage » - Pfer¬
de spanne, , und fertig dafür habe . 10) Der ; Pferde hak , dem soll vergönnet feyn , wann
er will , mit 2 Pferden aufn Wagen , und mit einen auf» Schlitten zu fahre ». n ) Für jedes
Fuhr Weihen , Rocken , Bohnen , Gersten , Hadern , Salz , Hering , Fisch , Thran , Theer ,
Hsnlg , kein,aamm , Bier und dergleichen , soll nicht mrhr als 4 grote , ohne Bier , und ;
gr . mit dem Bier , obne Unterscheid die Burger wohnen nahe oder ferne in der Stadt , «wac¬
hen ; daferne aber dawreder gehandelt, , soll der Geber oder Nehmer mit 1M . gestraft werden .-
12g Packen und Kram -Maaren ; davon soll für jedes Pfund Schwärr gr . gegeben werden.
Für jedePiepeWem soll nicht mehr als 4 gr .lund fur jedesOchS-Hanbt r gr . gegebenodcr genommen
werden . i4) Imosteichen M auch für ein ganz Faß Mumme 4 gr . und für ein halb Faß 2 gr gegeben
werden . 1 ; ) Was auf Schlitten an Tonnen wird anfgefuhret , soll für eine Tonne 2 gr

'
aeaeben

werden . l.6) Sm zeder , der selb« nicht fahren kan , oder fahren will , soll tüchtige , sredsame,
« nd keine zanckrsche Treiber - bey Wagen und Pferden haben , bey Brüche i Marck Was
der Fuhrmann selbst oder seine Treiber verwahrlosen , sollen diejenige , welchen die Pferde und
Wagen gehören , dafür stehen , und den Schaden buffen . - 8) In dieser Ordnung sollen die
fremde und Unterthanen >m Lande mit begriffen , und die Fuhrleute nicht befugt styn , ein meb-
rerS von Ihnen als von de» Burgern zu fordern oder zu nehmen , bey willkührlicher Straffe
Solches wollen wir Bürgermeisters und Rath oben gemeldt von denen Fuhrleuten , restective
Bürgern , bey Bermeldung obiger und nach Bcfuhrung des EreeffcS willkührlicher Skraffe
uneinbruchlch gehalten haben , welches unter Unftrm Stabt - Secret - InLeael . den 2 ; Avril
An . 1640 ausgefertiget ; Renvvlretdm 2z . Ott . 1704 und abermals renoviert worden , Öldcn -
dnrz >n Turia den ro . Oct , r758 . sd Mandatum Senatus

H ., w . v. Halem .
' 'Beförderung .

Eckwarden «jiergnadigß berufen.
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